
Leistungsbeschreibung Winterdienst

für VB Euskirchen

Winterdienst

Winterdiensteinsatz pro Werktag Montag-Freitag 

Keine Winterdienstausführung an Sonn- und Feiertagen erforderlich!

Auf dem Gehweg vor und hinter dem Gebäude 

Räumen und Streuen von ca.  8m (1m x 1,50m).

Hinweis! Auf Salz und andere auftauende Stoffe soll verzichtet werden (Satzung Stadt Euskirchen § 4 vom 15.12.2006 in der Fassung vom 

17.12.2025).


